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Anregung geben die .Grundsätze der Volksbildung" von Dr. Alois
Wurm (M.-Gladbach, Volksvereinsverlag, kart. Mk. 1.20), worin, ohne ein

Handbuch des Volksbildungswesens bieten zu wollen, Ziel und Weg der Volks-
bildung gewiesen werden unter Anwendung der gefundenen Grundsätze auf die

zwei Hauptgediete. die Volkshochschulkurse und die Volksbibliotheken. —
(Schluß folgt.) >

'>i I
Tollkreie Gedanken über die Volksschule.

II. Schule und Staat. 8. „Wenn die Staatsschule entchristianisiert
oder auch nur mit der betreffenden anerkannten Konfession in Gegensatz gestellt wird,
dann ist ihr Monopol oder ihre maßgebende Macht nicht mehr gerechtfertigt, weder

in direkter Weise bei der allgemeinen Volksschule, noch auch in indirekter Weise
bei den Bildungsanstalten für den Staatsdienst. Dann gilt das Recht des Gewissens.

Man kann keinen Vater zwmgen, sein Kind einem seiner Religion feindlichen

Ginfluß zu übergeben. Dann gilt nicht minder das Recht der Kirche selbst, den

Beruf der Erziehung, den sie hat, gesondert vom Staate zu verfolgen."
Prof. Stahl in seiner „Staatsrechtslehrer S. 493.

9, „Ein wirkliches Nationalunglück wäre ein reines, von allen Beziehungen

zur Kirche losgerissenes Staatsschulwesen. Darüber sollte es unter Christen nicht
vieler Worte bedürfen. Ist die Kirche überhaupt zu etwas nütze in der Welt,
so muß sie für alle sittlichen Institute und Gemeinschaften so hochnötig sein,

wie für das Leben der Leiber die Luft. Will der moderne Staat ohne die Kirche
Schule halten, erziehen und zwar den ganzen Menschen erziehen, so traut er

sich mehr zu, als er vermag. Der Stier ist bekanntlich ein nützliches Tier, aber

melken kann man ihn nicht. Der Staat kann der Schule viele vortreffliche Dienste

leisten; aber Bater- und Mutterstelle kann er bei ihr nicht vertreten. Wer das

doch glaubt, der steckt eben in einem Aberglauben."
Protest. Rektor Dörpseld, .Die freie Schulgemeinde. Volksausklärung'. Nr. gl, Warnsdors. S. 26 u. S7.

III. Die christ l. Schule und ihre Feinde. 10. Was die Frei-
maurer anstreben, hat W. Ostwald offen ausgesprochen: .Die größte Belastung der

Elementarschule bei ihrer rationellen Entwicklung ist gegenwärtig, und dies mutz

rückhaltslos ausgesprochen werden, der Religionsunterricht. Dieser sitzt bei feiner
gegenwärtigen Gestaltung wie ein Fremdkörper zwischen den anderen Gegenständen,

bringt den Lehrer in Konflikt des Verstandes und des Gewissens und stört durch seine

ganz abweichende Beschaffenheit die regelmäßige Entwicklung des kindlichen Geistes.

— Die Befreiung der Volksschule von diesem Fremdkörper bleibt als wichtigste politische
Aufgabe unserer Zeit übrig." U.Hànni, .W. Ostwald", Tarnen 1912. S. 77.)
Diesem Programm schlicht sich der schweizerische Lehrerverein an: .Die Konfessions-
losigkeit der Volksschule wäre für uns eine politische Notwendigkeit, auch wenn die

Bundesverfassung sie nicht ausdrücklich fordern würde' (Dr. Wettstein, Red.
der ,L.-Z." 1882. S. 3) — welch Letzteres aber nicht rickitig ist.

„Schul-Jdeale der Gegner". S. 7.

11. .Daß das neutrale Zusammensitzen von Kindern verschiedenster Glau»
bensformen die Liebe und Duldung befördere, ist ein ganz fadenscheiniges Argu»
ment. Wahre Liebe und Duldung ist ein Produkt tiefer Charakterbildung, diese

aber ist das Prdukt einer Einheit und Geschlossenheit der -seelischen Einwirkung,
die in der neutralen Schule nicht möglich ist, sondern dort gerade aufs höchste

gefährdet wird. Nirgends ist mehr Intoleranz der Kinder bezüglich Rasse und
Konfession, als in der religionslosen Volksschnle der Vereinigten Staaten."

Protest. Ör. Förster. Krug .Huv vaàis?' Augsburg 1907. S- 85.

.Die Simultanschule ist die Schule der Knechtschaft, — die Schule der

Unduldsamkeit, die Schule der Prosa, — die Schule der Charakterlosigkeit."
Generalsuperintendent Or. Bauer bei Kriege, .Die Simultanschule", Köln 1906. S. 64.
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